
 

Voraussetzungen für die Zahlung der Prämie: 
 

 Ihr vermittelter Immobilien-Verkäufer ist noch nicht als Kunde bei 
der Immobilienvermittlung der Kreissparkasse Herzogtum Lauen-
burg registriert. 
 

 Innerhalb von 12 Monaten nach Abgabe Ihres Immobilien-Tipps 
kommt es zum Abschluss eines durch die Kreissparkasse 
Herzogtum Lauenburg courtagepflichtig vermittelten, rechts-
kräftigen Kaufvertrages. 

 
 Ihr vermittelter Immobilien-Verkäufer schließt mit der 

Immobilienvermittlung der Kreissparkasse Herzogtum Lauenburg 
einen exklusiven Allein-Vermarktungsauftrag ab. 

 
 Für eventuell umsatzsteuerpflichtige Geschäfte ist die 

Umsatzsteuer von Ihnen als Vermittler aus der gezahlten Provision 
abzuführen (Provisionszahlung = Bruttobetrag). 

 
 Der Immobilien-Verkäufer ist nicht mit Ihnen im Haushalt lebend. 


